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Verordnung 
vom 15. Februar 2022 

betreffend die Abänderung der Verordnung 
über Massnahmen gegenüber Mali 

Aufgrund von Art. 2 und 14a des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 
über die Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 
Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 9. Juni 2017, LGBl. 2017 Nr. 203, 
und unter Einbezug der Beschlüsse des Rates der Europäischen Union 
vom 13. Dezember 2021 (GASP) 2021/2208 und 4. Februar 2022 (GASP) 
2022/157 sowie in Ausführung der Resolution 2374 (2017) vom 5. Septem-
ber 2017 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen1 verordnet die Re-
gierung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 10. Oktober 2017 über Massnahmen gegenüber 
Mali, LGBl. 2017 Nr. 278, wird wie folgt abgeändert: 

Ingress 

Aufgrund von Art. 2 und 14a des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 
über die Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 
Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 9. Juni 2017, LGBl. 2017 Nr. 203, 
und unter Einbezug der Beschlüsse des Rates der Europäischen Union 
vom 13. Dezember 2021 (GASP) 2021/2208 und 4. Februar 2022 (GASP) 

 
1 Der Text dieser Resolution ist unter www.un.org/en/sc/documents/resolutions in engli-

scher Sprache abrufbar. 
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2022/157 sowie in Ausführung der Resolution 2374 (2017) vom 5. Septem-
ber 2017 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen2 verordnet die Re-
gierung: 

Art. 1 Abs. 1 Bst. a und Abs. 4 

1) Gesperrt sind Gelder und wirtschaftliche Ressourcen im Eigentum 
oder unter direkter oder indirekter Kontrolle: 
a) der in den Anhängen 1 und 2 aufgeführten natürlichen Personen, Un-

ternehmen und Organisationen; 

4) Sie bewilligt Ausnahmen nach Abs. 3 gemäss den massgeblichen Re-
solutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, falls diese an-
wendbar sind. 

Art. 3 

Ein- und Durchreiseverbot 

1) Die Einreise nach Liechtenstein und die Durchreise durch Liechten-
stein sind den in den Anhängen 1 und 2 aufgeführten natürlichen Personen 
verboten. 

2) Die Regierung kann Ausnahmen für natürliche Personen nach An-
hang 1 gewähren, wenn die Ein- oder Durchreise zur Durchführung eines 
Gerichtsverfahrens erforderlich ist oder in Übereinstimmung mit den Be-
schlüssen des zuständigen Ausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen. 

3) Sie kann für natürliche Personen nach Anhang 2 Ausnahmen gewäh-
ren: 
a) aus erwiesenen humanitären Gründen; 
b) zwecks Teilnahme an Tagungen internationaler Gremien oder an einem 

politischen Dialog betreffend Mali; 
c) wenn die Ein- oder Durchreise zur Durchführung eines Gerichtsver-

fahrens erforderlich ist; oder 
d) zur Wahrung liechtensteinischer Interessen. 

 
2 Der Text dieser Resolution ist unter www.un.org/en/sc/documents/resolutions in engli-

scher Sprache abrufbar. 
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4) Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind beim Ausländer- und 
Passamt einzureichen. 

Art. 7 

Automatische Übernahme von Listen der natürlichen Personen, 
Unternehmen und Organisationen, die Gegenstand von Massnahmen sind 

Die Listen, die der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder der zu-
ständige Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen betref-
fend natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen erlassen oder 
aktualisiert hat (Anhang 1), werden automatisch übernommen. 

Anhang 1 

Der bisherige Anhang wird durch folgenden Anhang 1 ersetzt: 

Anhang 1 
(Art. 1 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 und 2 und Art. 7) 

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisati-
onen, gegen die sich die Massnahmen nach Art. 1 

und 3 richten (UNO-Liste) 

Anmerkung 
Dieser Anhang entspricht der Liste der vom Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen oder der vom zuständigen Ausschuss des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen bezeichneten natürlichen Personen, Unternehmen 
und Organisationen.3 

Anhang 2 

Es wird folgender neuer Anhang 2 eingefügt: 

 
3 Die Liste ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar: https://scsanc-

tions.un.org/en/?keywords=mali. 
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Anhang 2 
(Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 und 3) 

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisa-
tionen, gegen die sich die Massnahmen nach Art. 1 

und 3 richten (EU-Liste) 

A. Natürliche Personen 
 

Name Angaben zur 
Identität 

Gründe 

1. DIAW, Malick Geburtsort:  
Ségou 
Geburtsdatum: 
2. Dezember 1979 
Staatsangehörig-
keit: Malier 
Reisepass-Nr.: 
B0722922, gültig 
bis 13.8.2018 
Geschlecht: 
männlich 
Funktion:  
Präsident des 
Nationalen 
Übergangsrats 
(gesetzgebendes 
Organ des  
Übergangs), 
Oberst 
Anschrift:  
Koulouba - Pré-
sidence de la  
République. 
00223 
BAMAKO 

Malick Diaw ist ein wichtiges 
Mitglied des inneren Kreises 
um Oberst Assimi Goïta. Als 
Stabschef der dritten militäri-
schen Region Kati war er ne-
ben Oberstmajor Ismaël 
Wagué, Oberst Assimi Goïta 
sowie Oberst Sadio Camara 
und Oberst Modibo Koné ei-
ner der Anstifter und Anfüh-
rer des Putsches vom 18. Au-
gust 2020. 
Malick Diaw ist daher für 
Handlungen oder Politiken 
verantwortlich, die den Frie-
den, die Sicherheit und die Sta-
bilität Malis bedrohen. 
Malick Diaw ist seit Dezember 
2020 Präsident des Nationalen 
Übergangsrats (Conseil natio-
nal de transition/CNT) und so-
mit auch ein wichtiger Akteur 
im Rahmen des Übergangs. 
Der Übergangsrat hat bei den 
in der Übergangscharta vom 
1. Oktober 2020 verankerten 
"Missionen", die innerhalb 
von 18 Monaten abgeschlossen 
werden sollten, keine nennens-
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Name Angaben zur 

Identität 
Gründe 

werten Fortschritte erzielt, 
was sich daran erkennen lässt, 
dass er den Entwurf des Wahl-
gesetzes nicht gebilligt hat. 
Dies trägt zur Verzögerung 
der Durchführung der Wahlen 
und somit zur Verzögerung 
des erfolgreichen Abschlusses 
des politischen Übergangs in 
Mali bei. 
Die ECOWAS hat wegen der 
Verzögerung bei der Durch-
führung der Wahlen und dem 
Abschluss des Übergangs im 
November 2021 gezielte Sank-
tionen gegen die Übergangsre-
gierung (einschliesslich Malick 
Diaw) verhängt. 
Malick Diaw behindert und 
untergräbt somit den erfolg-
reichen Abschluss des politi-
schen Übergangs in Mali. 

2. WAGUÉ, Ismaël Geburtsort:  
Bamako 
Geburtsdatum: 
2.3.1975 
Staatsangehörig-
keit: Malier 
Reisepass-Nr.: 
Diplomatenpass 
AA0193660,  
gültig bis 
15.2.2023 
Geschlecht: 
männlich 
Funktion:  
Minister für 
Aussöhnung, 
Oberstmajor 
Anschrift:  
Koulouba - 

Oberstmajor Ismaël Wagué ist 
ein wichtiges Mitglied des in-
neren Kreises von Oberst As-
simi Goïta und war neben 
Oberst Goïta, Oberst Sadio 
Camara, Oberst Modibo Koné 
und Malick Diaw einer der 
Hauptakteure des Putsches 
vom August 2020. 
Am 19. August 2020 teilte er 
mit, dass die Streitkräfte die 
Macht übernommen haben; 
daraufhin wurde er Sprecher 
des Nationalen Komitees für 
die Rettung des Volkes (CNSP). 
Ismaël Wagué ist daher für 
Handlungen verantwortlich, 
die den Frieden, die Sicherheit 



6 

 
Name Angaben zur 

Identität 
Gründe 

Présidence de la 
République. 
00223 
BAMAKO 

und die Stabilität Malis bedro-
hen. 
Als Minister für Aussöhnung 
der Übergangsregierung seit 
Oktober 2020 ist Ismaël 
Wagué für die Umsetzung des 
Abkommens für Frieden und 
Aussöhnung in Mali zustän-
dig. Mit seiner im Oktober 
2021 abgegebenen Erklärung 
trug er zur Blockierung des 
Begleitausschusses des Ab-
kommens für Frieden und 
Aussöhnung in Mali (Comité 
de suivi de l’accord/CSA) und 
damit auch zur Blockierung 
der Umsetzung des Abkom-
mens gemäss Art. 2 der Über-
gangscharta bei. 
Die ECOWAS hat wegen der 
Verzögerung bei der Durch-
führung der Wahlen und dem 
Abschluss des Übergangs im 
November 2021 gezielte Sank-
tionen gegen die Übergangsre-
gierung (einschliesslich Ismaël 
Wagué) verhängt. 
Ismaël Wagué ist daher für 
Handlungen verantwortlich, 
die den Frieden, die Sicherheit 
und die Stabilität Malis bedro-
hen und den erfolgreichen Ab-
schluss des politischen Über-
gangs in Mali behindern und 
untergraben. 

3. MAÏGA, Choguel Geburtsort:  
Tabango, Gao, 
Mali 
Geburtsdatum: 
31. Dezember 
1958 

Choguel Maïga leitet seit Juni 
2021 als Premierminister die 
Übergangsregierung Malis, die 
nach dem Staatsstreich vom 
24. Mai 2021 eingesetzt wurde. 
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Name Angaben zur 

Identität 
Gründe 

Staatsangehörig-
keit: Malier 
Reisepass-Nr.: 
von Mali ausge-
stellter Diploma-
tenpass Nr. 
DA0004473, 
Schengen-Visum 
erteilt 
Geschlecht: 
männlich 
Funktion:  
Premierminister 
Anschrift: 
Koulouba - 
Présidence de la 
République. 
00223 
BAMAKO 

Im Widerspruch zum Zeitplan 
für Reformen und Wahlen, der 
zuvor mit der ECOWAS im 
Einklang mit der Übergangs-
charta vereinbart worden war, 
kündigte er im Juni 2021 die 
Organisation der "Assises na-
tionales de la refondation" 
(ANR/Nationale Versamm-
lungen für die Neugründung) 
als Prozess vor der Reform 
und Voraussetzung für die 
Durchführung der für den 
27. Februar 2022 angesetzten 
Wahlen an. Wie von Choguel 
Maïga selbst angekündigt, 
wurden die ANR anschlies-
send mehrmals verschoben 
und die Wahlen verzögert. 
Die ANR, die schliesslich im 
Dezember 2021 stattfanden, 
wurden von mehreren Interes-
senträgern boykottiert. Auf 
der Grundlage der abschlies-
senden Empfehlungen der 
ANR legte die Übergangsre-
gierung einen neuen Zeitplan 
für die Durchführung der Prä-
sidentschaftswahlen im De-
zember 2025 vor, wonach die 
Übergangsregierung mehr als 
fünf Jahre an der Macht blei-
ben kann. 
Die ECOWAS hat wegen der 
Verzögerung bei der Durch-
führung der Wahlen und dem 
Abschluss des Übergangs im 
November 2021 gezielte Sank-
tionen gegen die Übergangsre-
gierung (einschliesslich Premi-
erminister Maïga) verhängt. 
Die ECOWAS hob hervor, 
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Name Angaben zur 

Identität 
Gründe 

dass die Übergangsregierung 
die Notwendigkeit der Durch-
führung von Reformen als 
Vorwand genutzt hat, um die 
Verlängerung des Übergangs-
zeitraums zu rechtfertigen und 
sich ohne demokratische Wah-
len an der Macht zu halten. 
In seinem Amt als Premiermi-
nister ist Choguel Maïga un-
mittelbar verantwortlich für 
die Verschiebung der in der 
Übergangscharta vorgesehe-
nen Wahlen und behindert 
und untergräbt daher den er-
folgreichen Abschluss des po-
litischen Übergangs in Mali, 
insbesondere durch Behinde-
rung und Untergrabung der 
Durchführung von Wahlen 
und der Machtübergabe an ge-
wählte Organe. 

4. MAÏGA, Ibrahim  
Ikassa 

Geburtsort:  
Tondibi, Region 
Gao, Mali 
Geburtsdatum: 
5.2.1971 
Staatsangehörig-
keit: Malier 
Reisepass-Nr.: 
Von Mali ausge-
stellter Diploma-
tenpass 
Geschlecht: 
männlich 
Funktion:  
Minister für die 
Neugestaltung 
Anschrift:  
Koulouba - Pré-
sidence de la 

Ibrahim Ikassa Maïga ist Mit-
glied des Strategieausschusses 
des M5-RFP (Mouvement du 
5 juin-Rassemblement des 
forces patriotiques, Bewegung 
des 5. Juni - Verband der pat-
riotischen Kräfte), der eine 
Schlüsselrolle beim Sturz von 
Präsident Keita spielte. 
Ibrahim Ikassa Maïga war seit 
Juni 2021 Minister für die 
Neugestaltung und in dieser 
Funktion mit der Planung der 
von Premierminister Choguel 
Maïga angekündigten "Assises 
nationales de la Refondation" 
(ANR) betraut. 
Im Widerspruch zum Zeitplan 
für Reformen und Wahlen, der 
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Name Angaben zur 

Identität 
Gründe 

République. 
00223 
BAMAKO 

zuvor mit der ECOWAS im 
Einklang mit der Übergangs-
charta vereinbart worden war, 
wurden die ANR von der 
Übergangsregierung als Pro-
zess vor der Reform und Vor-
aussetzung für die Durchfüh-
rung der für den 27. Februar 
2022 angesetzten Wahlen an-
gekündigt. 
Wie von Choguel Maïga ange-
kündigt, wurden die ANR an-
schliessend mehrmals verscho-
ben und die Wahlen verzögert. 
Die ANR, die schliesslich im 
Dezember 2021 stattfanden, 
wurden von zahlreichen Inte-
ressenträgern boykottiert. Auf 
der Grundlage der abschlies-
senden Empfehlungen der 
ANR legte die Übergangsre-
gierung einen neuen Zeitplan 
für die Durchführung der Prä-
sidentschaftswahlen im De-
zember 2025 vor, wonach die 
Übergangsregierung mehr als 
fünf Jahre an der Macht blei-
ben kann. 
Die ECOWAS hat wegen der 
Verzögerung bei der Durch-
führung der Wahlen und dem 
Abschluss des Übergangs im 
November 2021 gezielte Sank-
tionen gegen die Übergangsre-
gierung (einschliesslich Ibra-
him Ikassa Maïga) verhängt. 
Die ECOWAS hob hervor, 
dass die Übergangsregierung 
die Notwendigkeit der Durch-
führung von Reformen als 
Vorwand genutzt hat, um die 
Verlängerung des Übergangs-
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Name Angaben zur 

Identität 
Gründe 

zeitraums zu rechtfertigen und 
sich ohne demokratische Wah-
len an der Macht zu halten. 
In seinem Amt als Minister für 
die Neugestaltung behindert 
und untergräbt Ibrahim Ikassa 
Maïga den erfolgreichen Ab-
schluss des politischen Über-
gangs in Mali, insbesondere 
durch Behinderung und Un-
tergrabung der Durchführung 
von Wahlen und der Macht-
übergabe an gewählte Organe. 

5. DIARRA, Adama 
Ben 
Alias: Ben Le 
Cerveau ("das  
Gehirn") 

Geburtsort: Kati, 
Mali 
Staatsangehörig-
keit: Malier 
Reisepass-Nr.: 
von Mali ausge-
stellter Diploma-
tenpass, Schen-
gen-Visum erteilt 
Geschlecht: 
männlich 
Funktion:  
Mitglied des  
Nationalen 
Übergangsrats 
(gesetzgebendes 
Organ für den 
Übergang) 
Anschrift: Kou-
louba - Pré-
sidence de la Ré-
publique. 00223 
BAMAKO 

Adama Ben Diarra, auch be-
kannt als "Camarade Ben Le 
Cerveau" ("Genosse Ben das 
Gehirn"), ist eine der jungen 
Führungsfiguren des Strate-
gieausschusses der M5-RFP 
(Mouvement du 5 juin-Ras-
semblement des forces patrio-
tiques, Bewegung des 5. Juni - 
Verband der patriotischen 
Kräfte), der eine Schlüsselrolle 
beim Sturz von Präsident 
Keita spielte. Adama Ben Di-
arra ist auch Anführer von 
Yéréwolo, der Organisation, 
die die Übergangsregierung 
am stärksten unterstützt, und 
seit dem 3. Dezember 2021 
Mitglied des Nationalen Über-
gangsrats. 
Der Übergangsrat hat bei den 
in der Übergangscharta vom 
1. Oktober 2020 verankerten 
"Missionen", die innerhalb 
von 18 Monaten abgeschlossen 
werden sollten, keine nennens-
werten Fortschritte erzielt, 
was sich daran erkennen lässt, 
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Name Angaben zur 

Identität 
Gründe 

dass er den Entwurf des Wahl-
gesetzes nicht gebilligt hat. 
Dies trägt zur Verzögerung 
der Durchführung der Wahlen 
und somit zur Verzögerung 
des erfolgreichen Abschlusses 
des politischen Übergangs in 
Mali bei. 
Adama Ben Diarra hat auf po-
litischen Kundgebungen und 
in den sozialen Medien aktiv 
eine Verlängerung des Über-
gangszeitraums befürwortet 
und unterstützt und erklärt, 
dass die von der Übergangsre-
gierung nach den "Assises na-
tionales de la Refondation" 
(ANR) beschlossene Verlän-
gerung des Übergangszeit-
raums um fünf Jahre einem tie-
fen Bedürfnis des malischen 
Volkes entspreche. 
Im Widerspruch zum Zeitplan 
für Reformen und Wahlen, der 
zuvor mit der ECOWAS im 
Einklang mit der Übergangs-
charta vereinbart worden war, 
wurden diese ANR von der 
Übergangsregierung als Pro-
zess vor der Reform und eine 
Voraussetzung für die Durch-
führung der für den 27. Feb-
ruar 2022 angesetzten Wahlen 
angekündigt. 
Wie von Choguel Maïga ange-
kündigt, wurden die ANR an-
schliessend mehrmals verscho-
ben und die Wahlen verzögert. 
Die ANR, die schliesslich im 
Dezember 2021 stattfanden, 
wurde von zahlreichen Inte-
ressenträgern boykottiert. Auf 
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Name Angaben zur 

Identität 
Gründe 

der Grundlage der abschlies-
senden Empfehlungen der 
ANR legte die Übergangsre-
gierung einen neuen Zeitplan 
für die Durchführung der Prä-
sidentschaftswahlen im De-
zember 2025 vor, wonach die 
Übergangsregierung mehr als 
fünf Jahre an der Macht blei-
ben kann. 
Die ECOWAS hat wegen der 
Verzögerung bei der Durch-
führung der Wahlen und dem 
Abschluss des Übergangs im 
November 2021 gezielte Sank-
tionen gegen die Übergangsre-
gierung (einschliesslich Adama 
Ben Diarra) verhängt. Die 
ECOWAS hob hervor, dass 
die Übergangsregierung die 
Notwendigkeit der Durchfüh-
rung von Reformen als Vor-
wand genutzt hat, um die Ver-
längerung des Übergangszeit-
raums zu rechtfertigen und 
sich ohne demokratische Wah-
len an der Macht zu halten. 
Adama Ben Diarra behindert 
und untergräbt daher den er-
folgreichen Abschluss des po-
litischen Übergangs in Mali, 
insbesondere durch Behinde-
rung und Untergrabung der 
Durchführung von Wahlen 
und der Machtübergabe an ge-
wählte Organe. 

B. Unternehmen und Organisationen4 

 
4 Dieser Abschnitt enthält derzeit keine Einträge. 
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II. 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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